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Beschluss
des Bundesrates

Entschließung des Bundesrates zum Erfordernis einer Grün-
stromvermarktungsverordnung

Der Bundesrat hat in seiner 937. Sitzung am 16. Oktober 2015 die aus der Anlage

ersichtliche Entschließung gefasst.





Drucksache 408/15 (Beschluss)

Anlage

Entschließung des Bundesrates zum Erfordernis einer Grün-
stromvermarktungsverordnung

1. Der Bundesrat stellt fest, dass die Bundesregierung bislang von der im

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 verankerten Ermächtigungsgrund-

lage für eine Grünstromvermarktungsverordnung keinen Gebrauch gemacht hat.

2. Seit der ersatzlosen Streichung des Grünstromprivilegs im EEG 2014 gibt es

keine wirtschaftlich auskömmliche Möglichkeit, Endkunden direkt mit Strom

aus EEG-Anlagen zu beliefern. Dabei reduziert insbesondere die regionale

Verwendung von Erneuerbaren Energien-Strom den Netzausbaubedarf.

Regionale und lokale Vermarktungsmodelle fördern zusätzlich auch die

Entwicklung und Akzeptanz der Energiewende vor Ort. Hierzu kann ein

kostenneutrales Grünstrommarktmodell wichtige Impulse setzen. Deshalb

wurde auf fachlicher und politischer Ebene auf die dringende Notwendigkeit

einer Grünstromvermarktungsverordnung hingewiesen.

3. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zeitnah einen Entwurf einer

europarechtskonformen Grünstromvermarktungsverordnung vorzulegen.


